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(Verfügungen und Mitteilungen Nr. 2/66, Beilage zu Ar
beit und Arbeitsrecht 1966, H e f t  21) sind die Leiter ver
pflichtet worden, die Aufgaben und Befugnisse des 
Sicherheitsinspektors in Funktionsplänen festzulegen, 
die entsprechend den Besonderheiten in den Betrieben 
im einzelnen auszugestalten sind. Aus den Hinweisen 
im Rahmenfunktionsplan für den Sicherheitsinspektor 
im Betrieb i.V.m. §19 ASchVO ergibt sich, daß der 
Sicherheitsinspektor für den Arbeits- und Brandschutz 
nicht in der gleichen Weise und im gleichen Umfang 
wie ein leitender Mitarbeiter verantwortlich ist. Seine 
Verantwortung ist aus § 19 ASchVO i. V.m. § 8 ASchVO 
abzuleiten (vgl. dazu R. S a n d e r ,  „Die rechtliche Ver
antwortung der Sicherheitsinspektoren und -beauftrag
ten“, Arbeit und Arbeitsrecht 1975, H e f t  16, S. 505 f f .

Als Beauftragter des Betriebsleiters sorgt der Sicher
heitsinspektor durch Anleitung und unmittelbare Ein
flußnahme für die Einhaltung des Arbeitsschutzes. Er 
hat den Betriebsleiter zu beraten und in seinem Auf
trag den Arbeitsschutz im Betrieb zu organisieren: 
Seine vorrangige Aufgabe besteht darin, die Tätigkeit 
der Einzelleiter im Arbeitsschutz zu koordinieren, Be
triebsbegehungen durchzuführen und für die ordnungs
gemäße und sachkundige Durchführung der Arbeits
schutzbelehrungen zu sorgen. Es gehört ferner zu sei
nen Aufgaben, dem Leiter Vorschläge zur Erarbeitung 
der besten technischen und technologischen Methoden 
für die Durchsetzung des Arbeitsschutzes im Betrieb 
zu unterbreiten. Der Sicherheitsinspektor ist dagegen 
nicht verantwortlicher Einzelleiter, da er keinen Pro
duktionsbereich leitet (vgl. OG, Urteil vom 17. Dezem
ber 1964 - 2 Zst 7/64 - NJ 1965 S. 154).
Daraus ergibt sich, daß es grundsätzlich nicht zu den 
Aufgaben eines Sicherheitsinspektors gehört, Gerüste 
oder Gleitschalungen abzunehmen und freizugeben. Das 
widerspricht auch der ausdrücklichen Festlegung in § 5 
Abs. 1 der ASAO 341, wonach hierfür der Bauleiter des 
bauausführenden Betriebes die Verantwortung trägt.
ln dem vom Kreisgericht Gera (Land) entschiedenen 
Fall war jedoch folgendes zu beachten:
Im Funktionsplan des Sicherheitsinspektors war nicht 
festgelegt, daß er auch für die Abnahme und Freigabe 
von Gerüsten verantwortlich ist. Der Leiter der Abtei
lung Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz des Be
triebes hatte jedoch angewiesen, daß bestimmte Ge
rüste vor ihrer Inbetriebnahme der Sicherheitsinspek
tion vorzustellen sind und diese eine Kontrolle und die 
Freigabe der Gerüste vorzunehmen hat. Der Sicher
heitsinspektor fühlte sich, entsprechend dieser Festle
gung für die Abnahme und Freigabe verantwortlich., 
nahm die Kontrolle vor und gab die Rüstung auch aus
drücklich frei.
Damit wird die Frage aufgeworfen, ob sich Rechts
pflichten auch aus der ausdrücklichen Übernahme be
stimmter Aufgaben ergeben können, die nicht direkt 
zum Verantwortungsbereich des betreffenden Werktä
tigen gehören. Hierzu hat das Präsidium des Obersten 
Gerichts in seinem Bericht an die 16. Plenartagung dar
gelegt, daß sich die Arbeitspflichten aus dem Arbeits
vertrag und aus den die Arbeitsaufgabe konkretisie
renden Funktionsplänen, aber auch unmittelbar aus 
Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften, Rahmenkollek
tivverträgen, Ordnungen gemäß § 107 Abs. 4 GBA, Ar
beitsordnungen sowie generellen und individuellen 
Weisungen der nach dem Gesetz hierzu befugten Leiter 
ergeben. „Übernimmt der Werktätige die Erledigung 
von betrieblichen Aufgaben, die nicht von vornherein 
zu den mit ihm vereinbarten Arbeitsaufgaben gehören, 
hat er auch hierbei die damit verbundenen Anforde
rungen zu erfüllen und sich pflichtgemäß zu verhal
ten.“^ J 1975 S. 596)
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Diesem Heft liegt das Jahresregister für 1975 bei.

Daraus folgt, daß der Sicherheitsinspektor im vorlie
genden Fall zu Recht zur Verantwortung gezogen wor
den ist, weil er eine zwar außerhalb seines eigentlichen 
Aufgabengebiets liegende, ihm jedoch ausdrücklich zu
gewiesene und von ihm auch übernommene Aufgabe 
nicht pflichtgemäß ausführte und dadurch den Tod 
eines Menschen mit verursachte.

Oberrichter Dr. Siegfried W i t t e n b e c k ,
Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts
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